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Anbei erhalten Sie 25 Ausfertigungen einer Stellungnahme zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes mit dem das Bundesgesetz über geisteswissen­
schaf t 1i ehe und naturw i ssensehaft 1i ehe S tUdi enrl ehtungen geändert 
wird. 
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O.Univ. -Prof.Dr. P.O.Runck 
Vorsitzender der Studienkommission 

für die Allgemeine Pädagogische Ausbildung 
Vorsitzender der Studienkommission 

Lehramt Mathematik 

SteJJungnahme zum Entwurf elnes Bundesgesetzes mit dem 
das Bundesgesetz Über geistes- und naturwlssenschaftl1che 
Studienrlchtungen geändert w1rd. 

GewünSChte Änderung 

Zu 4. § 9.( 1) cL. Der Zeitraum zwischen der Ablegung der beiden kom­
missionellen Prüfungen darf höchstens ein Jahr betragen. 

Begründung. Durch die Ausdehnung des Zeitabstandes der beiden 
Prüfungen von einem Semester auf ein Jahr wird die organisatorische 
Durchführung dieser Prüfungen wesentlich erleichtert und eine sorgfäl­
tige Vorbereitung von Seiten der Studierenden ermöglicht. Die im 
Entwurf beabsichtigte Zielsetzung wird hierdurch in keiner Weise ge­
fährdet. 

Gewünschte Änderung 

Zu 8. § 10.(6) Die EDV-Grundausbildung soll allgemeine und für die 
Fächer spezifische Elemente der Informatik enthalten, die der wissen­
schaftlichen Auseinandersetzung und der didaktischen Umsetzung zu 
dienen hat. 

Begründung. Es wäre dann möglich, daß allgemeine Aspekte in die fach­
spezfischen Bereiche aufgenommen werden und so eine sinnvolle 
Aufteilung auf die beiden Lehramtsfächer möglich wird. Das ist deswe­
gen notwendig, da die Zahl der zusätzlichen Stunden auf 4 Sem ster­
wochenstunden begrenzt ist, wie in den Erläuterungen, Allgemeiner 
Te i 1, Punkt 3 und Besonderer Teil, zu Z 7,8 und 9 angegeben wird. Eine 
Aufteilung dieser vier zusätzl ichen Stunden auf die beiden Lehramts­
fäctler haben die Studienkommlssionen für (J1e Allgemeine Pädagogische 
Ausbildung der Universität Linz sowie die Studienkommission Lehramt 
Mathematik nach eingehender Beratung gutgeheißen und es werden be­
reits in diesem Studienjahr diese Lehrveranstaltungen für die Lehr­
amtsfächer Mathematik und PhYSik mit Erfolg abgehalten. 
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Anmerkung zu Z. § 10 Abs. 3. zweiter Satz. 

Die Überprüfung der EDV-Grundausbildung sollte mögl ichst durch die 
Fachdidaktik der einzelnen Fächer vorgenommen werden, da es sich in 
erster Li nie um f achd i dak tische Aspek te hande 1 t. 

Anmerkung zu den Kosten an der Universität Linz. 

Für das Zusatzstudium I nformat ik an der Universi tät L inz werden zwar 
keine Mehrkosten angegeben. Jedoch für die EDV-Grundausbildung sämt­
licher Lehramtskandidaten erfordert unter Berücksichtigung der vor­
handenen Lehrangebote und der vorhandenen Geräte mindestens 6 
Stunden remunerierte Lehraufträge (pro Jahr) sowie ca. 12-15 PC's a 
S 40.000,- bis S 45.000,-. 
(Die Durchführung obiger Lehrveranstaltungen für das Lehramtsfach 
Mathematik konnte im WS 1992/93 infolge fehlender geeigneter Geräte 
nur auf Rechnern in den Räumen der pädagogischen Akademie des Bundes 
erfolgen.) 
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